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Bundesrates 

B e r i c 11 t 

des l~usschusses für Verfassungs- und Recbtsangelegenhei ten 

über den Gesetzesbeschluß des Iiationalrates vom 5. Juli 1972, 
betreffend ein B"Jndesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über 

mili tärische ritll.l.i tiorislager geiindert vJird 

Durc:: den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

soll im Hinblick auf Art. 118 Abs. 2 B-VG das den Gemeinden 

vor der Errichtung oder Er1,"ci tertlng eines militärischen fJIuni tions­

lagers eingeräumte Anhörungsrecht ausdriicklich als Angelegen-

heit des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde bezeichnet 

,·'erden. \-leiters ist die Neufassung verschiedener Bestimmungen 

über den Gefährdungsbereich vorgesehen. FArner soll die Kund­

machungsart der Verordnungen, mit denen die Gefährdungsbereiche 

der mili tärischen r1uni tionslar.;~r bestimmt v.1erden im Interesse 

einer besseren Ber-licksichtigung rr;ili tärischer Geheimhal tungs­

bedürfnisse eine ~Ä.nderunD:' erfahren. 
L) -

~ . . ~ ~.. ~.. ~ "~. " 1 ., . ,. Der i'..usscnUlJ l'J.r verIc8sungs- una J-<::eCrl1;Sange eS2rlEel ~en 0.81:; 

die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 11. Juli 1972 
in VsrLandlung genommen und einstimm:i.g beschlossen, dem Hohen 
TT f ' 1 ,. -,-, . , ,- b rtaus2 zu emp en~en, Kelnen ~lnsprucn zu eru9,en. 

Als E~gebnis seiner Beratu!'_g stellt der Ausschuß für Ver­

fassungs- und Rechtsangelegenheiten somit den Antrag, der Bundes­

rat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des lJstiol1i:ürates vom 5. Juli 1972, 
betreffend ein Eundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz liber 

militärische Nunitionslager ge~ndert wird, wird kein Einspruch 

erhoben. 

W i n d H t e i g 
Berichterstatter 

Wien , am :1. Juli 1972 

Dr. F ruh s tor f e r 
Obmann 
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